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Beschlussvorlage Nr. 2018/200     öffentlich 
 

Bezugsvorlage Nr.  

 

Straßenausbau „Im Wiesengrund„ im Rahmen der Dorferneuerung Mühlenfelder 

Land im Stadtteil Hagen 
 

 

Gremium 
Sitzung 

am 

 Beschluss Stimmen 

TOP Vor-

schlag 

abwei-

chend 
einst. Ja Nein Enth. 

Ortsrat der Ortschaft Mühlen-

felder Land 

15.08.2018 

- 
       

Umwelt- und Stadtentwick-

lungsausschuss 

20.08.2018 

- 
       

Verwaltungsausschuss 
27.08.2018 

- 
       

 

 

Beschlussvorschlag 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, einen Förderantrag (Stichtag 15.09.2018) beim Amt für regionale Landesent-

wicklung Leine-Weser zu stellen. Der Beauftragung der baulichen Umsetzung der Straßenbaumaßnahme „Im 

Wiesengrund“ im Rahmen der Dorferneuerung Mühlenfelder Land wird unter der  

Voraussetzung eines positiven Förderbescheides zugestimmt. 

 

 

Anlass und Ziele  
 

Im Stadtteil Hagen ist die Sanierung eines bedeutenden innerörtlichen Fußweges geplant. Bestandteile der Maß-

nahme sind die Sanierung und Beleuchtung eines Bestandweges und somit die Verbesserung der Schulwegsiche-

rung, die Zugänglichkeit zum Sportplatz für Rettungsfahrzeuge, die Erreichbarkeit des Arztes und die Erlebbarkeit 

des Landschaftsraumes entlang des Hagener Baches einhergehend mit einer Attraktivitätssteigerung der innerörtli-

chen Fußwegeverbindungen. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Haushaltsjahr:  2019 

 

Produkt/Investitionsnummer: 

 einmalig jährlich 

Ertrag/Einzahlung ca.126.000 EUR ca. 0 EUR 

Aufwand/Auszahlung ca. 200.000 EUR ca. 9.000 EUR 

Saldo ca. 74.000 EUR ca. 9.000 EUR 

 
 

 

Begründung 

 

Die Maßnahme hat sich im Rahmen des Dorferneuerungsprozesses herauskristallisiert und war zunächst nicht 

Bestandteil des Dorferneuerungsplans. Da nunmehr umfangreiche Projekte in der Ortsmitte von Hagen realisiert 

wurden, ist dieses Projekt eine logische und sinnvolle Ergänzung der im Beschlussvorschlag aufgeführten Maß-
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nahmen. Zudem bestehen diverse thematische Verknüpfungen zu Projekten, die im Rahmen der Dorferneuerung 

bereits realisiert wurden bzw. noch realisiert werden sollen. Dazu zählen neben der Ortsmittengestaltung Hagen 

und der Schulwegsicherung, Maßnahmen am Regenrückhaltebecken und die Straßensanierungsmaßnahme „Am 

Anger“. 

 

Da der Stichtag zur Beantragung der Fördermaßnahmen der 15.09.2018 ist, ist ein kurzfristiges Handeln notwen-

dig. 

 

Es ist beabsichtigt, die Wegeverbindung „Im Wiesengrund“ in Pflasterbauweise herzustellen. Der zu sanierende 

Abschnitt erstreckt sich vom Parkplatz neben dem Friedhof entlang der Sportplätze, den Hagener Bach querend 

bis zur Straße Am Anger. Die geplante Maßnahme hat eine Länge von ca. 420 m, die Breite variiert zwischen 3 

und 4 m. Es ergibt sich eine zu erneuernde Fläche von ca. 1.500 m². Die vorhandene, nicht ausreichende und nicht 

mehr zeitgemäße Beleuchtung soll im Zuge der Sanierungsarbeiten erneuert und auf LED-Technik umgestellt 

werden. 

 

Eine Darstellung befindet sich im Lageplan der beigefügten Anlage. 

 

Es handelt sich hierbei um eine nicht beitragsfähige Maßnahme. Planungskosten fallen nicht an, das Projekt wird 

hausintern vom Fachdienst Tiefbau geplant und ausgeschrieben. 

 

 

 

Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge. 

 

Die Dorferneuerung Mühlenfelder Land leistet einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen diverser strategischer 

Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge. durch die Dorferneuerungsmaßnahmen werden attraktive Wohnquartiere erhal-

ten und lebendige zukunftsfähige und familienfreundliche Dörfer entwickelt. Somit wird auch auf die Folgen des 

demographischen Wandels reagiert. Des Weiteren kann die Dorferneuerung auch als Wirtschaftsförderung ver-

standen werden, da durch die Umsetzung der Maßnahmen die Auftragslage lokaler Unternehmen gestärkt wird. 

 

 

Auswirkungen auf den Haushalt 

 

Die vorläufigen Baukosten betragen 200.000 EUR. 

Die vorläufigen Planungskosten betragen 0 EUR. 

Die vorläufige Fördersumme beträgt 126.000 EUR. 

Die vorläufigen jährlichen Unterhaltungs- und Abschreibungskosten betragen 9.000 EUR 
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So geht es weiter 

 

Ein Fördermittelantrag für die beschriebene Maßnahme wird beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-

Weser in Hildesheim bis zum 15.September 2018 gestellt. 

 

Die Fördermittel betragen ca. 63 % der Brutto-Herstellungskosten. 

Die Ausführungsplanung und Ausschreibungsunterlagen sollen bis Ende 2019 erstellt werden. 

Die Vergabe soll im Frühjahr 2020 erfolgen, im Anschluss daran wird die Maßnahme baulich umgesetzt. 

 

 

 

 

Fachdienst 66  - Tiefbau - 

 

 

Anlage 

 

Lageplan 
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